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Satzung über die Stellplatzverpflichtung („Stellplatzsatzung“)  
der Gemeinde Schechingen  

 
 

Aufgrund von § 74 Abs. 2 Nr. 2 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg in 
Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 
18.11.2021 folgende örtliche Bauvorschrift beschlossen: 
 

 

§ 1 Erhöhung der Zahl der Stellplätze 
 

Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen (§ 37 Abs. 1 Landesbauordnung) wird wie folgt 
erhöht: 
 

1. Für Wohnungen über 60 m² Wohnfläche auf 1,5 Stellplätze. 

2. Für Wohnungen über 100 m² Wohnfläche auf 2,0 Stellplätze. 

 
 

§ 2 Geltungsbereich 
 

Diese Satzung gilt für die Flächen, die in den Anlagen 1 und 2 zu dieser Satzung 
gekennzeichnet sind. 
 
 

§ 3 Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 

 

Schechingen, 19.11.2021 

 

 

 

Stefan Jenninger 

Bürgermeister 
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Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO: 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 

Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser 

Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 

Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 

worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 

Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

Abweichend hiervon kann die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach Ablauf 

der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem 

Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn 

vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet 

hat oder ein anderer die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der 

Jahresfrist geltend gemacht hat. 
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Anlage 1: Geltungsbereich Schechingen 
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Anlage 2: Geltungsbereich Leinweiler 

 


